
Erläuterung der Satzungsänderungen

Änderung Satzung Neufassung 2006 Satzung alte Fassung 2003

§1 Name und Sitz: 
Anpassung an Mustersatzung

§1:  
Der Verein führt den Namen: Sek-
tion Alpen.Net des Deutschen 
Alpenvereins (DAV) e.V. und hat 
seinen Sitz in Würzburg.  
Er ist in das Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Würzburg eingetra-
gen.

§1: 
Die Sektion führt den Namen: 
Sektion Alpen.Net des Deutschen 
Alpenvereins (DAV) e.V. und 
hat ihren Sitz in Würzburg.  
Sie ist in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Würzburg eingetra-
gen.

§2 Vereinszweck
Abs. 1:
Wegfall des letzten Teilsatzes 
(diese Aktivitäten müssten in §3 
näher spezifi ziert werden).

Abs. 4:
Anpassung an verpfl ichtenden 
Text der Mustersatzung

§2: 
1. Zweck der Sektion ist, das 
Bergsteigen und alpine Sportar-
ten vor allem in den Alpen und 
den deutschen Mittelgebirgen, be-
sonders für die Jugend und die 
Familien, zu fördern und zu pfl e-
gen, die Schönheit und Ursprüng-
lichkeit der Bergwelt zu erhalten, 
die Kenntnisse über die Gebir-
ge zu erweitern und dadurch die 
Bin dung zur Heimat zu pfl egen.

4. Die Sektion ist selbstlos tätig; 
sie verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Mit-
tel der Sektion dürfen nur für die 
satzungs gemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder 
er hal ten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Ausgeschie-
dene Mitglieder haben keinen An-
spruch auf das Sektions vermögen. 
Keine Person darf durch Ausga-
ben, die dem Zweck der Sektion 
fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergü tun gen be-
günstigt werden.

§2: 
1. Zweck der Sektion ist das Berg-
steigen und alpine Sportarten vor 
allem in den Alpen und den deut-
schen Mittelgebirgen, besonders 
für die Jugend und die Familien, zu 
fördern und zu pfl egen, die Schön-
heit und Ursprünglichkeit der Berg-
welt zu erhalten, die Kenntnisse 
über die Gebirge zu erweitern und 
da durch die Bindung zur Heimat 
zu pfl egen sowie weitere sport-
liche Aktivitäten zu förden.

4. Die Sektion ist selbstlos tätig; 
sie verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
der Sektion dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder haben 
keinen Anspruch auf das Sektions-
vermögen. Keine Person darf 
durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Sektion fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Ver gü-
tun gen begünstigt werden. 
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§3 Verwirklichung des Ver-
einszwecks

Satz e) entfällt, da keine Wett-
kämpfe durchgeführt werden.

Satz f) wird zu Satz e)

Satz g) wird zu Satz f) und an 
verbindlichen Text der Muster-
satzung angepasst

Satz h) wird zu Satz g)

Sätze i), j), k) entfallen

§3: 

f) Schutz und Pfl ege von Natur und 
Landschaft, Tier- und Pfl anzen-
welt der Alpen und der deutschen 
Mittelgebirge, insbesondere bei 
der Ausübung des Bergsports und 
der Unter haltung von Hütten und 
Wegen;

§3: 

e) Veranstaltung von alpinsport-
lichen Wettkämpfen einschließ-
lich der Bekämpfung des Dopings 
gemäß der strafbewehrten Sport-
ordnung des DAV; 
g) Schutz und Pfl ege von Natur 
und Landschaft, Tier- und Pfl anzen-
welt der Alpen und der deutschen 
Mittelgebirge, insbesondere bei 
der Ausübung des Bergsports 

i) Förderung und Sammlung 
schriftstellerischer, wissenschaft-
licher und künstlerischer Arbeiten 
auf alpinem Gebiet;

j) Durchführung von Vorträgen 
und weiteren kulturellen Veranstal-
tungen in Zusammenhang mit 
der Verwirklichung des Vereins-
zwecks;

k) Pfl ege der Heimatkunde
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§6 Mitgliederrechte und Haf-
tungsbegrenzung
Abs. 2 wird ergänzt.

Abs. 4 wird ergänzt 
(Änderung des verbindlichen Teils 
der Mustersatzung auf der HV 
2005 in Berchtesgaden)

Abs. 5:
Anpassung an verbindlichen Text 
der Mustersatzung

§6:

2. Den nicht volljährigen Mitgliedern 
stehen die im Absatz 1 genannten 
Mitgliederrechte mit Aus nahme des 
Wahl- und Stimmrechtes zu. 
Abweichend hiervon können Mit-
glieder ab dem 16. Lebensjahr 
abstimmen und wählen, aber nicht 
gewählt werden.

4. Eine Haftung der Sektion für 
Schäden, die einem Mitglied bei 
der Benutzung der Vereins ein -
richtungen oder bei der Teilnah-
me an Vereins veranstaltungen 
entstehen, ist über den Umfang 
der vom DAV abgeschlossenen 
Ver siche rungen hinaus auf die 
Fälle beschränkt, in denen einem 
Organmitglied oder einer sons-
tigen für die Sektion tätigen Per-
son, für die die Sektion nach den 
Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts einzustehen hat, Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last gelegt werden kann. 
Die gleiche Einschränkung gilt bei 
Benutzung von Vereinseinrich-
tungen oder der Teilnahme an Ver-
anstaltungen einer anderen Sekti-
on des Deutschen Alpenvereins.

5. Eine Haftung des Deutschen 
Alpenvereins e.V. (DAV) für Schä-
den, die einem Mitglied bei der 
Benutzung der Einrichtungen des 
DAV oder bei der Teilnahme an 
Veranstaltungen des DAV ent-
stehen, ist über den Umfang der 
vom DAV abgeschlossenen Ver-
sicherungen hinaus auf die Fälle 
beschränkt, in denen einem Mit-
glied eines Organs des DAV oder 
einer sonstigen für den DAV täti-
gen Person, für die der DAV nach 
den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts einzustehen hat, Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zu Last 
gelegt werden kann.

§6:

2. Den nicht volljährigen Mitgliedern 
stehen die im Absatz 1 genannten 
Mitgliederrechte mit Ausnahme des 
Wahl- und Stimmrechtes zu. 

4. Eine Haftung der Sektion für 
Schäden, die einem Mitglied bei 
der Benutzung der Vereinsein-
richtungen oder bei der Teilnah-
me an Vereinsveranstaltungen 
entstehen, ist über den Umfang 
der vom DAV abgeschlossenen 
Versicherungen hinaus auf die 
Fälle beschränkt, in denen einem 
Organmitglied oder einer sons-
tigen für die Sektion tätigen Per-
son, für die die Sektion nach den 
Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts einzustehen hat, Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last gelegt werden kann. 

5. Eine Haftung des Deutschen 
Alpenvereins e.V. (DAV) für Schä-
den, die einem Mitglied bei Benut-
zung der Einrichtungen des DAV 
oder bei der Teilnahme an Veran-
staltungen entstehen, ist über den 
Umfang der vom DAV abgeschlos-
senen Versicherungen hinaus auf 
Fälle beschränkt, in denen einem 
Mitglied eines Organs des DAV 
oder einer sonstigen für den DAV 
tätigen Person, für die der DAV 
nach den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts einzustehen hat, 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zu Last gelegt werden kann. 

§9 Aufnahme
Abs. 3 wird geändert

§9: 
3. Bei der Aufnahme ist eine Auf-
nahmegebühr zu entrichten, die 
von der Mitgliederversammlung 
fest gesetzt wird.

§9: 
3. Bei der Erstaufnahme ist eine 
Aufnahmegebühr zu entrichten, 
die von der Mitgliederversamm-
lung festgesetzt wird.



Änderung Satzung Neufassung 2006 Satzung alte Fassung 2003

§11 Austritt, Streichung
Abs. 2 wird an Mustersatzung 
angepasst

§11: 
2. Ein Mitglied, das seine Beiträ-
ge trotz zweimaliger Aufforderung 
nicht bezahlt hat, kann durch den 
Vorstand mit sofortiger Wirkung 
gestrichen werden.

§11: 
2. Ein Mitglied, das seine Beiträ-
ge trotz schriftlicher Aufforderung 
nicht bezahlt hat, kann durch den 
Vorstand gestrichen werden. Es 
gilt damit zum Ende des laufenden 
Vereinsjahres als ausgeschieden.

§13 Abteilungen
Abs. 2 wird an Formulierung in 
der Mustersatzung angepasst

Abs. 3 wird an Mustersatzung 
angepasst

Abs. 4
Rechtschreibfehler wird korrigiert

§13: 
2. Die Abteilungen oder Gruppen 
können sich eine Geschäftsord-
nung geben. Die Geschäftsord-
nung darf weder der Satzung der 
Sektion noch der des DAV zuwider-
lau fen; sie ist vom Sektionsvor-
stand zu genehmigen. Ein beson-
derer Mitgliedsbeitrag darf nur mit 
Zustimmung des Sektionsvorstan-
des festgesetzt werden.

3. Für Jugendbergsteiger und Ju-
nioren sind nach Bedarf eigene 
Gruppen einzurichten. Der Vor-
stand darf die Genehmigung der 
Geschäftsordnung für die Jugend-
gruppen (Jugendsatzung) nicht 
versagen, soweit diese mit dem 
Muster für die Jugendsatzung der 
Sektionen übereinstimmt.

4. Eigene Rechtspersönlichkeit 
kommt den Abteilungen nicht zu.

§13: 
2. Die Geschäftsordnung einer 
Abteilung oder Gruppe darf we-
der der Satzung der Sektion noch 
der des DAV zuwiderlaufen; sie 
ist vom Sektionsvorstand zu ge-
nehmigen. Ein besonderer Mit-
gliedsbeitrag darf nur mit Zu stim-
mung des Sektionsvorstan des 
festgesetzt werden. 

3. Für Jugendbergsteiger und 
Junioren sind nach Bedarf ei-
gene Gruppen einzurichten. Die 
Geschäftsordnung hierfür be-
stimmt der Sektionsvorstand 
unter der Berücksichtigung der 
Jugend ordnung des DAV. 

4. Eigene Rechtspersönlichkeiten 
kommt den Abteilungen nicht zu.

§15 Zusammensetzung
Abs. 3 Umformulierung des letz-
ten Wortes

Abs. 4 wird angefügt
entspricht der Mustersatzung und 
ersetzt §20, Abs. 4, Satz 1

§15: 
3. Scheidet ein Vorstandsmit-
glied vorzeitig aus, so wird an 
des sen Stelle durch die nächs-
te Mitglieder versammlung für 
den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied gewählt.  
Bis dahin, sowie in Fällen langdau-
ern der Verhin de rung, berufen die 
übri gen Vorstandsmitglieder ein 
Ersatzmitglied.

4. Die Mitglieder des Vorstandes 
sind ehrenamtlich tätig.

§15: 
3. Scheidet ein Vorstandsmit-
glied vorzeitig aus, so wird an 
des sen Stelle durch die nächs-
te Mitgliederversammlung für 
den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied gewählt.  
Bis dahin, sowie in Fällen langdau-
ern der Verhinderung, berufen die 
übrigen Vorstandsmitglieder einen 
Ersatzmann.
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§16 Vertretung
Anpassung an Mustersatzung

Forderung des Registergerichts 
(klarere Formulierung)

§16: 
Die Sektion wird gerichtlich und 
außer gerichtlich durch den Vor-
stand vertreten. 

Der 1. Vorsitzende, der 2. Vor-
sitzende und der Schatzmeister 
haben Einzelvertretungsbefugnis; 
handelt es sich um Rechtsge-
schäfte über einen Ver mögenswert 
von mehr als 500,- Euro, so ist 
die Mitwirkung eines weiteren zur 
Einzelvertretung berufenen Vor-
standsmitgliedes erforderlich.

Der Schriftführer und der Vertreter 
der Sektionsjugend benötigen die 
Mitwirkung eines weiteren Vor-
standsmitglieds mit Einzelvertre-
tungsbefugnis.

§16: 
Die Sektion wird nach außen 
gerichtlich und außergerichtlich 
durch den Vorstand vertreten. 

Der 1. Vorsitzende, der 2. Vor-
sitzende und der Schatzmeister 
haben Einzelvertretungsbefugnis. 
Handelt es sich um Rechtsge-
schäfte über einen Vermögens-
wert von mehr als 500,- Euro, so 
ist, soweit Einzelvertretungsbefug-
nis besteht, die Mitwirkung eines 
weiteren zur Einzelvertretung be-
rufenen Vorstandsmitgliedes er-
forderlich. Im Innenverhältnis dür-
fen hierbei der 2. Vorsitzende nur 
bei Verhinderung des 1. Vorsitzen-
den und der Schatzmeister nur bei 
Verhinderung des 1. oder 2. Vor-
sitzenden handeln. Die restlichen 
Vorstandsmitglieder vertreten je-
weils zu Zweien gemeinsam.

§19 Geschäftsordnung
Abs. 1 Anpassung an Muster-
satzung

Abs. 4 wird angefügt
entspricht der Mustersatzung und 
ersetzt §20, Abs. 4, Satz 2

§19: 
1. Der Vorstand wird vom 1. Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom 2. Vorsitzen den oder 
dem Schatzmeister zu Sitzun gen 
einberufen. Er ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mit-
glieder an wesend sind. Der Vor-
stand kann einen Beschluss auch 
dann wirksam fassen, wenn sein 
Gegenstand bei der Einberufung 
nicht angegeben worden ist.

4. Die Sektion kann Mitarbeiter 
gegen Vergütung anstellen.

§19: 
1. Der Vorstand wird vom 1. Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom 2. Vorsitzenden oder 
dem Schatzmeister zu Sitzungen 
einberufen. Er ist beschlussfähig, 
wenn mehr als die Hälfte der Mit-
glieder anwesend sind.

§20 Verwaltungsrat
Abs. 1 wird ergänzt
Funktionen müssen für Unfall-
versicherung in Satzung genannt 
werden.

Abs. 4 entfällt (wird ersetzt durch 
§15, Abs. 4 und §19, Abs. 4)

§20: 
1. Der Verwaltungsrat besteht aus 
mindestens 6 Mitgliedern.  
Tourenreferent, Familienreferent, 
Naturschutzreferent, Internet refe-
rent, Öffentlichkeitsreferent und 
die Kassenprüfer sind Mitglie-
der des Verwaltungsrats. 
Sie werden auf die Dauer von 3 Jah-
ren von der Mit gliederversammlung 
gewählt. Vorstandsmitglieder kön-
nen nicht zugleich Mitglieder des 
Ver waltungsrats sein.

§20: 
1. Der Verwaltungsrat besteht 
aus mindestens 6 Mitgliedern. Er 
wird auf die Dauer von 3 Jahren 
von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Vorstandsmitglieder 
kön nen nicht zugleich Mitglieder 
des Verwaltungsrats sein. 

4. Die Ämter im Vorstand und Ver-
waltungsrat sind Ehrenämter. Die 
Sektion kann Besoldete anstellen.



Änderung Satzung Neufassung 2006 Satzung alte Fassung 2003

§21 Einberufung
Abs. 1 Umformulierung bzw. Er-
gänzung

§21: 
1. Der Vorstand beruft alljähr lich 
eine ordentliche Mit glieder ver-
samm lung ein, zu der die Mitglie der 
spätestens 2 Wochen vorher durch 
das für die Ver öffentlichungen der 
Sektion bestimmte Kommunikati-
onsmittel (Internet-Home page der 
Sektion: www.sektion-alpen.net 
und E-Mail-Newsletter) eingeladen 
werden müssen; die Frist beginnt 
mit dem Tag der Absen dung oder 
der Veröffentlichung. Die Tagesord-
nung ist hierbei mitzuteilen.

§21: 
1. Der Vorstand beruft alljähr lich 
eine ordentliche Mit glieder ver-
samm lung ein, zu der die Mit-
glieder spätestens 2 Wochen vor-
her schriftlich und durch das für 
die Veröffentlichungen der Sektion 
be stimmte Kommunikationsmittel 
(Internet-Homepage der Sektion: 
www.sektion-alpen.net) eingela-
den werden müssen; die Frist be-
ginnt mit dem Tag der Absendung 
oder der Veröffentlichung. Die 
Tages ordnung ist hierbei mitzutei-
len.

§22 Aufgaben
Abs. 2:
Anpassung an Mustersatzung

Abs. 3: 
Umformulierung und Anpassung 
an verbindlichen Text der Muster-
satzung

Abs. 4:
Ergänzung, wird vom Hauptverein 
verlangt.

§22: 
2. Ein Beschluss ist mit einfa cher 
Stimmenmehrheit der abge ge be-
nen Stimmen zu fassen; Stimm-
enthaltungen zählen bei der 
Er mitt lung des Abstimmungser-
gebnisses nicht mit.

3. Satzungsänderungen bedürfen 
einer Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen.  
Die Änderungen bedürfen der 
Ge neh migung des DAV. Sie wer-
den erst nach Eintra gung im 
Vereins register wirksam. 

4. Satzungsänderungen auf-
grund behördlicher Maß gaben 
können vom Vorstand beschlos-
sen werden. Sie sind in der 
nächsten Mitgliederversamm-
lung den Mitgliedern mitzuteilen.
Auch diese Änderungen bedürfen 
der Genehmigung des DAV.

§22: 
2. Ein Beschluss ist mit einfa cher 
Stimmenmehrheit der erschie ne-
nen Mitglieder zu fassen; Stimm-
enthaltungen zählen bei der 
Er mitt lung des Abstimmungser-
gebnisses nicht mit.

3. Satzungsänderungen bedürfen 
einer Mehrheit von drei Vierteln 
der erschienenen stimmberechtig-
ten Mitglieder. Die Änderungen 
werden erst mit Genehmigung 
des Verwaltungsausschusses des 
DAV und nach Eintragung im Ver-
einsregister wirksam.

4. Satzungsänderungen aufgrund 
behördlicher Maßgaben können 
vom Vorstand beschlossen wer-
den. Sie sind in der nächsten Mit-
gliederversammlung den Mitglie-
dern mitzuteilen.

§24 Ehrenrat
Abs. 4, Satz 2
Rechtschreibfehler

$24: 
4. … 
Die Beschlüsse ergehen nach 
Anhörung der Betrof fenen mit ein-
facher Stimmenmehrheit.

§24: 
4. … 
Die Beschlüsse ergehen nach An-
hörung des Betroffenen mit ein-
facher Stimmenmehrheit.
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§26 Aufl ösung
Teil 2 wird an verbindlichen Text 
der Mustersatzung angepasst

§26: 
Die Mitgliederversammlung, wel-
che die Aufl ösung be schließt, 
ver fügt auch gleichzeitig über 
das Ver mögen der Sektion.  
Der Beschluss kann nur dahin lau-
ten, dass das Ver mö gen an den 
DAV oder an eine oder mehrere 
seiner, als gemeinnützig anerkann-
ten Sektionen fällt und unmittelbar 
und ausschließlich für die Erhal-
tung der Schönheit und Ursprüng-
lichkeit der Bergwelt und für die 
Förderung des Bergstei gens und 
der alpinen Sportarten zu verwen-
den ist. Alle Rechte an Wege- 
und Hüttenbauten sind dem DAV 
oder der bestimmten Sektion un-
entgeltlich zu übertragen.  
Das gleiche gilt, wenn die Sektion 
zwangsweise aufgelöst wird oder 
der bisherige Satzungszweck in 
Weg fall kommt. Sollte dann weder 
der DAV bestehen noch einen als 
steuer begünstigte Körperschaft 
an er kann ten Rechtsnachfolger 
haben, wird das Vereinsvermö gen 
einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts oder einer steuerbe-
günstigten sonstigen Körper schaft 
zur unmittelbaren und ausschließ-
lichen Ver wendung für einen gleich-
artigen gemeinnützigen Zweck zu-
geführt.

§26: 
Die Mitgliederversammlung, 
die die Aufl ösung beschließt, 
ver fügt gleichzeitig über 
das Vermögen der Sektion.  
Der Beschluss kann nur dahin 
lauten, dass das Vermögen an 
den DAV oder an eine oder meh-
rere seiner, als gemeinnützig aner-
kannter Sektionen fällt und für die 
Erhaltung der Schönheit und Ur-
sprünglichkeit der Bergwelt und 
für die Förderung des Bergstei-
gens und Wanderns in den Alpen 
zu verwenden ist. Alle Rechte an 
Wege- und Hüttenbauten sind dem 
DAV oder der bestimmten Sektion 
unentgeltlich zu übertragen.  

Das gleiche gilt, wenn die Sektion 
zwangsweise aufgelöst wird oder 
der bisherige Satzungszweck in 
Wegfall kommt. Sollte dann we-
der der DAV bestehen noch einen 
Rechtsnachfolger haben, wird 
das Vereinsvermögen einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts 
oder einer steuerbefreiten sonsti-
gen Körperschaft zur Verwendung 
für einen gleichartigen gemeinnüt-
zigen Zweck zugeführt.
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